
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0606/2015 der SPD-Stadtratsfraktion betreffend Landesweite 
Ehrenamtskarte nun auch in Mainz  
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. An welche Stelle in Mainz muss man sich wenden, um eine Ehrenamtskarte zu erhalten? 
Die Ehrenamtskarte wird von „ Ehrenamt – die Mainzer Agentur e.V.“ bearbeitet, sie dient als 
Anlaufstelle für die Mainzer Ehrenamtlichen. 
 
2. Welche Voraussetzungen müssen Ehrenamtliche erfüllen, um eine Ehrenamtskarte zu  
erhalten? 
Die landesweite Ehrenamtskarte erhalten Ehrenamtliche, die folgende Voraussetzungen  
erfüllen: 
Wer mindestens 16 Jahre alt ist, sich durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche 
bzw. 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagiert und dafür keine pauschale finanzielle Ent-
schädigung erhält. Die freiwillige Tätigkeit kann auch bei unterschiedlichen Trägern erfolgen, 
sie kann in Vereinen, Verbänden, Kirchen, Stiftungen, Initiativen, Freiwilligendiensten oder 
Selbsthilfegruppen u. ä. geschehen und umfasst auch Formen der politischen Beteiligung. Es 
ist vorgesehen, dass die Vergünstigungen der Ehrenamtskarte automatisch auch für die Juleica 
gelten. Die Mindestanforderungen der Ehrenamtskarte sind mit der Juleica automatisch erfüllt, 
d. h. Inhaber der Juleica hätten ohnehin Anspruch auf eine Ehrenamtskarte.  
 
3. Welche Vergünstigungen sind mit der Ehrenamtskarte in Mainz verbunden? 
Zum Start der landesweiten Ehrenamtskarte für Mainzer Ehrenamtliche stellt die Landeshaupt-
stadt der anderen Kommunen und Kreise folgende Vergünstigungen zur Verfügung: 
10 % Rabatt im Mainzer Tourist Service Center (ausgenommen Veranstaltungstickets); Ver-
günstigungen beim OPEN OHR Festival (Dauerkarte ohne Zeltplatz: Von 35 € auf 18,50 €, Dau-
erkarten mit Zeltplatz: Von 50 € auf 33,50 €, Tageskarten: Von 20 € auf 10 € ermäßigt). Dar-
über hinaus wird sich die Mainzer Agentur um weitere  Vergünstigungen für Ehrenamtliche 
bemühen. Die Mainzer Agentur ist mit der Akquise weiterer Vergünstigungen durch Mainzer 
Institutionen und Unternehmen beauftragt. 
Darüber hinaus stehen den Mainzer Ehrenamtlichen die Vergünstigungen der anderen  
Kommunen und Kreise, die der Vereinbarung des Landes beigetreten sind, zur Verfügung. 
 
4. Bestehen Planungen den bislang ausschließlich in Mainz gültigen Ehrenamtspass voll- 
ständig durch die Ehrenamtskarte zu ersetzen? 
Neben der landesweiten Ehrenamtskarte soll es auch künftig einen Mainzer Pass geben, der 
analog des Bisherigen das Mainzer Ehrenamt würdigen wird. 
 
Mainz, 25.03.2015 
 
gez. Merkator 
 
Kurt Merkator 
Beigeordneter 
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